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BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG 

Satzung zur Änderung der Satzung für die Stadtbücherei Bamberg  
(Stadtbücherei-Satzung) vom 1. August 2023

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund des 
Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 
674) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Stadtbücherei Bamberg 
vom 16. Dezember 2022 (Amtsblatt der 
Stadt Bamberg Nr. 24/2022 vom 30. Dezem-
ber 2022) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 19 wird folgender neuer  
 § 20 eingefügt:

„§ 20 Kuratorium Stadtbücherei

(1) Für die Angelegenheiten der Stadtbü-
cherei wird ein Kuratorium gebildet. Es 
besteht aus

 • der Leitung des Kulturreferats sowie der 
Leitung des Kulturamtes

 • der Leitung und Stadtbücherei sowie 
der Stellvertretung

 • zwei Vertreterinnen / Vertretern des 
Erzbistum Bamberg als Kooperations-
partner zur Unterstützung der Arbeit 
der Stadtbücherei

 • zwei Vertreterinnen / Vertretern des St. 
Michaelsbundes

 • je einer Vertretung der im Stadtrat ver-
tretenen Fraktionen, Ausschussgemein-
schaften und Wählergruppierungen 

 • der Leitung der Bibliothek der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg

 • einer/einem Lehrbeauftragten aus dem 
Bereich Bibliothekswissenschaften, 
Bibliotheksmanagement und Informati-
onstechnologie öffentliches Bibliotheks-
wesen

(2) Den Vorsitz hat die Leitung des Kulturre-
ferates der Stadt Bamberg. Ihr obliegt die 
Einberufung und Leitung der Kuratori-
umssitzung.

(3) Das Kuratorium dient dem Informations-
austausch und der Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt Bamberg und dem Ko-
operationspartner und berät die Leitung 
der Stadtbücherei in die Stadtbücherei 
betreffenden Angelegenheiten, vor allem 
bei Finanzierung der Stadtbücherei/Bud-
get, Gebührenordnung, strategische und 
inhaltliche Weiterentwicklung, Projekten.

(4) Das Kuratorium kann sich bei Bedarf eine 
Geschäftsordnung geben.“

2. Der bisherige § 20 wird zu § 21.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. September 2023  
in Kraft. 

Bamberg, 01.08.2023

STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister
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